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1. Schul- und Hausordnung 

Schü ler/innen ünd Erziehüngsberechtigte haben die Schül- ünd Haüsordnüng (Website) zür 

Kenntnis genommen ünd verpflichten sich zü deren Einhaltüng.  

 

2. Kommunikation 

Die Kommünikation zwischen der Schüle ünd den Schü ler/innen bzw. den 

Erziehüngsberechtigten erfolgt ü ber die Plattform BiD (Berlin im Dialog). Schü ler/innen, die 

bereits die Sek. I an der Vincent-van-Gogh Schüle besücht haben, sind bereits im BiD angemeldet. 

Neüe Schü ler/innen ünd deren Erziehüngsberechtigte erhalten die Zügangsdaten dürch die 

Schüle ünd verpflichten sich zür Anmeldüng ünd Nützüng der App.  

 

3. Freistunden und Verlassen des Schulgeländes 

Schü ler/innen der Gymnasialen Oberstüfe dü rfen in den Hofpaüsen ünd eventüellen Freistünden 

das Schülgela nde verlassen. Verpflichtend ist ein permanentes Mitfü hren des Schü leraüsweises, 

aüf dem die Zügeho rigkeit zür gymnasialen Oberstüfe dokümentiert ist (wird von der Schüle 

aüsgestellt). Kann der Aüsweis nicht vorgezeigt werden, darf das Schülgela nde nicht verlassen 

werden.  

 

4. Fehlzeiten und Krankheit 

Ein Fehlen kann nür in Aüsnahmefa llen gestattet werden. Eine dürchga ngige Anwesenheit ist 

Gründlage fü r ein erfolgreiches Lernen innerhalb der Sekündarstüfe II. Krankheiten mü ssen am 

ersten Tag der Krankheit in der Schüle gemeldet werden. Beim Wiedereintritt in die Schüle müss 

eine schriftliche Entschüldigüng abgegeben werden. Vollja hrige Schü ler/innen stellen diese selbst 

aüs. Bei minderja hrigen Schü ler/innen erfolgt sie dürch die Erziehüngsberechtigten. Nür wenn 

beide Teile (Information ünd schriftliche Entschüldigüng) vorliegen, ko nnen Fehlzeiten 

entschüldigt werden.  

Ein Fehlen in Klaüsüren oder sonstigen Prü füngen ist NUR mit a rztlichem Attest mo glich. Aüch 

hier müss die Schüle am Klaüsür- bzw. Prü füngstag informiert werden. Das Attest müss spa testens 

am vierten Tag in der Schüle vorliegen1. Verspa tet eingereichte Atteste ko nnen nicht 

berü cksichtigt werden ünd fü hren zür Bewertüng der Klaüsür/Prü füng mit 0 NP.  

 
1 Ausnahme: Bei den Abiturprüfungen (schriftlich und mündlich) muss das Attest noch am Prüfungstag in der 
Schule vorgelegt werden.  
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5. Fotoaufnahmen 

Im Rahmen von Schülveranstaltüngen entstehen Fotoaüfnahmen. Bitte entscheiden Sie, in welcher 

Form die Schüle die Aüfnahmen anfertigen bzw. verwenden darf.  

□ Es dü rfen keinerlei Foto- ünd Videoaüfnahmen entstehen. In diesem Fall wird hiermit belehrt, 

dass sich Schü ler/innen bitte aüs dem Foküs von Fotos entfernen.  

□ Foto- ünd Videoaüfnahmen dü rfen anlassbezogen erstellt ünd aüch vero ffentlicht werden.  

 

6. Informationsweitergabe an ehemalige Erziehungsberechtigte 

Mit der Vollja hrigkeit a ndert sich viel, dennoch ko nnen die ehemaligen Erziehüngsberechtigten 

weiterhin informiert werden.  

□ Hiermit erteile ich die Erlaübnis, dass bei meiner Vollja hrigkeit meine ehemaligen 

Erziehüngsberechtigten Informationen, die die Schüle betreffen (z.B. ü ber Termine, Kürse, 

Lehrerwechsel, Bewertüngen, Klaüsüren ünd Prü füngen o.a .) erhalten dü rfen. Diese 

Informationen dü rfen von den Tütor/innen, Fachlehrkra ften oder der Schülleitüng mitgeteilt 

werden. Nach Mo glichkeit soll züvor Rü cksprache mit mir gehalten werden. 

□ Meine ehemaligen Erziehüngsberechtigten sollen keine Informationen erhalten. Dabei sind mir 

die Bestimmüngen der VO-GO §47, (5) bekannt.2 

 

7. Heimarbeitsplatz 

Der Unterricht in der Sekündarstüfe II zeichnet sich aüch dürch Selbststüdiüm zü Haüse aüs. 

Daher mo chten wir gern erfahren, ob ein PC-gestü tzter Heimarbeitsplatz zür Verfü güng steht.  

□ Ja, steht zür Verfü güng  □ Nein, steht nicht zür Verfü güng        □ keine Angabe 

 

 

_______________________   ______________________________________________________________ 

Ort, Datüm    Unterschrift Schü ler/in 

 

 

_______________________   ______________________________________________________________ 

Ort, Datüm    Unterschrift Erziehüngsberechtigte 

 
2 Unabhängig von der Einwilligung kann die Schule bis zum 21. Lebensjahr Informationen über Nichtversetzungen, 
deutlichen Leistungsabfall, Ordnungsmaßnahmen, Abmeldungen von der Schule und Nichtbestehen bzw. 
Nichtzulassen zu Prüfungen an die ehemaligen Erziehungsberechtigten weitergeben. Dies wird die Schule 
umsetzen.  


